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Dass in den Bundesländern, wie stern.de aufgedeckt hat, nicht konsequent gegen Geldwäsche 
vorgegangen wird, könnte jetzt der baden-württembergischen Regierung Ärger bereiten: Ein 
Finanzexperte hat Strafanzeige gegen Ministerpräsident Günther Oettinger gestellt - wegen 
Beihilfe zur Geldwäsche.  
Von Hans Peter Schütz und Rainer Nübel  

Der Bankfachmann Andreas Frank hat erreicht, was Staatsbürgern nur selten gelingt: Er hat 
die schwerfällige Brüsseler Bürokratie in Bewegung gebracht - in einer für Deutschland 
heiklen Angelegenheit. Aufgrund seiner Beschwerde leitete die EU-Kommission 2007 gegen 
die Bundesrepublik ein Verfahren wegen Verletzung des EU-Vertrags ein, das mit einer 
Gesetzesänderung auf deutscher Seite endete. 

Es geht um Geldwäsche, genauer: um die in Deutschland viel zu lasche Bekämpfung eines 
Delikts, bei dem nach Erkenntnissen von Ermittlern jährlich Milliarden Euro aus oft 
hochkriminellen Kanälen "gesäubert" werden - darunter Gelder aus Waffen- und 
Drogengeschäften von Mafia-Organisationen. Jetzt geht Frank, der lange in Baden-Baden 
gelebt hat, die Stuttgarter Landesregierung strafrechtlich an - wegen "Beihilfe zur 
Geldwäsche". 

Halbherzig gegen Geldwäsche  

Zwar hat der Bundestag 2008 mit einer Gesetzesänderung die von Frank monierte 
Gesetzeslücke zu schließen versucht. Aber der Kampf gegen die Geldwäsche wird in den 
Ländern nach wie vor nur halbherzig oder gar nicht geführt. Das konnte stern.de vor kurzem 
anhand eines Schreibens aus dem Ministerium von Peer Steinbrück belegen: Das zuständige 
Referat schätzt darin den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf 
Landesebene als "sehr kritisch" ein. Denn in den Bundesländern wird nach Erkenntnissen des 
Bundesfinanzministeriums keine "wirksame Aufsicht über die Einhaltung der Pflichten nach 
dem Geldwäschegesetz" ausgeübt. Dies gelte sowohl für Spielbanken als auch für 
Immobilienmakler und Versicherungsvermittler - alles Bereiche, in denen die Länder zur 
Kontrolle in Sachen Geldwäsche gesetzlich verpflichtet sind. 

Dass das Bundeskanzleramt stolz verkündet hat, Deutschland würde den internationalen 
Verpflichtungen beim Kampf gegen kriminelle Geldwäsche nachkommen, ist stark geschönt. 
Die fatale Wahrheit: Ohne Meldungen keine Ermittlungen der Staatsanwaltschaften - 
geradezu paradiesische Zustände für Geldwäscher. Nicht für gesetzestreue Bürger. Denn mit 



dem Argument, der Kampf gegen die Geldwäsche sei der Kampf gegen die Finanzierung des 
Terrorismus, wurden vielfach Schnüffelmöglichkeiten bei harmlosen Bürgern beschlossen. 

Tausch und Rücktausch von Jetons  

Diesen brisanten Missstand kennt Andreas Frank seit langem. Belege dafür hat er in den 
vergangenen Jahren in großer Zahl gesammelt. So beklagte etwa die beim Bundeskriminalamt 
(BKA) angesiedelte Financial Intelligence Unit (FIU) bereits in ihrem Jahresbericht 2003: 
"Trotz der weit verbreiteten Vermutung der Nutzung von Spielbanken für 
Geldwäscheaktivitäten wurde der FIU im Jahr 2003 von Spielbanken nur eine einzige 
Verdachtsanzeige gemeldet." Und auch im Bundesinnenministerium wusste man bereits zu 
diesem Zeitpunkt um diese Problematik: "Eine Geldwäsche in Spielbanken ist zum Beispiel 
möglich beim Tausch von (registrierten) Banknoten, beim Tausch von Jetons und Rücktausch 
sowie beim Spiel an Automaten mit Geldscheineinzugsvorrichtungen", hielt eine ministeriale 
Arbeitsgruppe damals fest. 

Und erklärte in ihrem Bericht: "Im Rahmen einer Umfrage im Jahr 2003 hat das 
Bundesinnenministerium des Innern angesichts der auffallend geringen Zahl von 
Ersthinweisen unter anderem aus dem Bereich der Spielbanken in den Jahren 1998 bis 2002 
allerdings Zweifel an der ausreichenden Implementierung der Geldwäschevorschriften in 
diesen Bereichen geäußert." Mittlerweile betont das von Wolfgang Schäuble geführte 
Ministerium in Schreiben, dass es der "Geldwäschebekämpfung im Spielbankenbereich eine 
hohe Priorität einräumt". 

Hochkarätige Kriminelle registriert  

Doch dazu müssen die Länder mitmachen. Die brisante Realität zeigte sich indes jahrelang 
auch und besonders in Baden-Württemberg. Etwa in der Spielbank Baden-Baden. Casino-
Angestellte kamen in den vergangenen Jahren zwar der geldwäschegesetzlichen Pflicht nach 
und hielten in Listen fest, wenn Besucher für auffallend hohe Summen Jetons kauften oder 
hohe Beträge in Gelddepots anlegten. 

Doch die Spielbank-Führung leitete sie nur in seltenen Fällen an Ermittlungsbehörden weiter. 
Dabei standen, wie Unterlagen zeigen, immer wieder prominente Namen der Unterwelt auf 
diesen Listen: Waffenhändler, Mafiosi und andere hochkarätige Kriminelle - wie der Asiate 
L., der zur Hauptfigur eines großen Fußballwett-Betrugs in Hessen und Rheinland-Pfalz 
wurde, von Fahndern der chinesischen Mafia zugeordnet wird und bis heute flüchtig ist. 

Die Bundesländer verdienen gut  

Wegschauen, weil der Staat satt steuerlich profitiert, habe stets die Devise geheißen, beklagt 
Andreas Frank. Unstrittig Fakt ist: Die Länder verdienen an den so genannten "Großspielern" 
- vielfach Zocker aus dem kriminellen Milieu. Immerhin kassiert das Land Baden-
Württemberg - das gleichzeitig die Aufsicht über die Casinos hat - jährlich insgesamt rund 90 
Millionen Euro aus der staatlichen Spielbankabgabe. 

Italienische Mafia-Fahnder schütteln derweil den Kopf, wenn es um Geldwäsche-
Bekämpfung in Deutschland geht. "Welche Geldwäsche-Bekämpfung?", fragte etwa Nicola 
Gratteri, jener kalabresische Staatsanwalt, der den Sechsfach-Mord in Duisburg ermittelt hat, 
mit ironischem Unterton, als stern.de vor einigen Monaten mit ihm über dieses Thema sprach. 
In manchen Städten, so erzählte ein Kollege Gratteris, habe die kalabresische Mafia-



Organisation Ndrangheta bereits ganze Häuserzeilen gekauft, auch in Baden-Württemberg. 
"So wird, ganz einfach, eine Menge Geld aus Drogengeschäften gewaschen." 

Wachsweiche Ausflüchte  

Die Geldwäsche-Kontrolle von Spielbanken und Immobilienmaklern funktioniert nicht. 
Jahrelang hat Andreas Frank den Finger in diese Wunde gelegt, hat in zig Schreiben die 
politisch Verantwortlichen auf den Missstand aufmerksam gemacht und sie aufgefordert, 
endlich das Geldwäschegesetz und die EU-Geldwäscherichtlinie konsequent umzusetzen. 

Er appellierte an Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Günther Oettinger, an 
Landesjustizminister Ulrich Goll, an den früheren Finanzminister Gerhard Stratthaus, an 
zahlreiche Bundespolitiker, bis hinauf zur Kanzlerin Angela Merkel. "Wenn überhaupt 
geantwortet wurde, dann nur mit wachsweichen Ausflüchten", sagt der ehemalige 
Bankdirektor, der heute als Unternehmensberater arbeitet. 

Beihilfe zur Geldwäsche  

Jetzt wurde Frank erneut aktiv. Seit kurzem liegt seine Strafanzeige wegen Beihilfe zur 
Geldwäsche bei der Stuttgarter Staatsanwaltschaft - gegen Ministerpräsident Oettinger und 
"beteiligte Personen". Der Finanzexperte verweist darauf, dass er den Stuttgarter 
Regierungschef seit sieben Jahren auf die bestehenden Defizite im Rahmen der 
Geldwäschebekämpfung in Baden-Württemberg aufmerksam gemacht habe. Dies geschah in 
persönlichen Treffen und zahlreichen Briefen, die Frank seinem Strafantrag beilegte. Zweimal 
wurde er sogar im Stuttgarter Staatsministerium zu diesem Thema gehört. Erst vor kurzem hat 
er Oettinger erneut schriftlich auf die unmissverständliche Aussage des 
Bundesfinanzministeriums hingewiesen, dass in den Bundesländern die Einhaltung der 
geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten nicht bestehe. Der Ministerpräsident reagierte wie 
immer - nicht. 

Bereits im April 2005, so macht Frank deutlich, habe Oettinger ihm durch einen Mitarbeiter 
ausrichten lassen, dass er kein Interesse habe, mit ihm über diese Themen zu reden. Die dafür 
zuständigen Beamten im "Ländle" fühlen sich bei Rückfragen ebenfalls nur belästigt. 
Justizminister Goll, im "Ländle" für Einhaltung von Gesetz und Recht bezahlt, ließ ihm sein 
Desinteresse über den persönlichen Referenten mitteilen. Gesetzeslücken im Bereich 
Geldwäsche seien Bundesangelegenheit. Eine unhaltbare Rechtsauslegung. 

Brüssel wird aktiv  

"Während den Bürgern für Geldwäschetatbestände harte Strafe drohen, verweigern die 
Verantwortlichen in Baden-Württemberg seit Jahren hartnäckig die Umsetzung der 
Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz", begründet Frank unter anderem seine jetzt 
bei der Staatsanwaltschaft eingereichte Strafanzeige. Ohne die Abgabe der gesetzlich 
verordneten Geldwäscheverdachtsmeldungen würden in den meisten Fällen 
Geldwäschetatbestände nicht erkannt und folglich auch strafrechtlich nicht verfolgt. 

"Damit leisten die Verantwortlichen in Baden-Württemberg potentielle Beihilfe zur 
Geldwäsche." Die EU-Kommission wird jetzt erneut ein Vertragverletzungsverfahren gegen 
Deutschland wegen Nichteinhaltung der EU-Geldwäscherichtlinie einleiten, wurde von der 
zuständigen Abteilung der EU stern.de mitgeteilt. 


